
Amtliche Bekon ntm ochu ngen
der Ruhr-Universitöt Bochum
Nr. 121/ 1 Dez. 1987

91
$2
qJ

$4
$s
s6
9/
s8

Auszug aus 'Geaeinsues ArBtsblat.t des KultusBiiisteliuß und
des s1nistelius !{Ir i{igsenschaft und Sorschunq des Landes
Nold:hein-t{estfalen Nr. 11 voE 15. Nov. 1987'.

Ordnung für die Sprachprütung
in Griechisch (Graecum)

an der Evangellsch-Theologischen Fakultäl
der Ruhr-Universität Bochum

Vom 5. Oktober 1997

Aufgrund des I 2 Abs.4 und des S 91 Abs. 1 des Gesetzes über di€ wis-
senschaftlichen Hochschulen cles Landes Nordrhein-Wesdalen (WissHG)
vom 20. November 1979 (GV. NW. S.926), zutetzt geändert durch Gesetz
vom 17. Dezember 1985 (GV. NW. S.765), hat die Rühr-Universität gochum
tolgende Ordnung tür die Sprachprülung in Griechisch (Graecum) an der
Evangelisch-Theologischen Fakultät als Satzung erlassen

Inhattsübeßlcht
Zweck der Sprachprüfung
Anforderungen

Prüfungstermine
PrüfungsausschuB und Prüf ungskommisslon
Meldung und Zulassung
Schriftliche Arbert unter Autsicht
Mündliche Prüfung

Bewertung der Prüfungsleisrungen und Feststeilung des Gesamter-
9ebntsses
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Prüfungllutrchug und p?irfungtlommil|lon

(l) Der Fakuttätsrat bildet ernen prulungsausschug. lhm gehören an:
- der Oekan oder etn von ihm benannter protessor als Vorstlzender.
- etn wetterer Protessor.

- ern Lerter ernes Gflechischkurses.

- ern Venreter der wtssenschaftlichen Mitarbetter.
- ern Student :.ntt Graecum
(2) Die Amtszert des studentrschen Mitgrieds dauert ein Jahr. di€ Amtszeit
der ubngen Mitgtieder dauert drea Jahre. Wederwaht tst möglich.
(3) Der PrulungsausschuB ist beschtugfähig, wenn wenigstens drei Mitglie-
der anwesend stnd. darunter der Vorsltzendo und ein ;etterer profes-sor.
8et Strmmenglerchhett grbt di€ Stimme des Vorsitzenden don Ausschlag.
{4) Der Prtrfungsausschu8 entscherdet über die Zulassung zur prüfung. Er
bestellt die P:ufungskommEsron, achtst aul di6 Einhattung Oer prüluirgs_
ordnung. berlchtet dem Fakuitätsrat über den Stand der prüfungen u-nd
der Vorberettung zur Prüfung und gibt Anregungen zur Retorm äer prü-
rungsor0nung.

{5) Der PrutungsausschuS entscherdet über Widersprüche gegen in prü_
f ungsvertahren getroftene Entscherdungen.
(6) oer Prufungsausscnu8 kann di€ Erledigung d€r taufenden Aufgaben in
ernzelnen Fällen mrt Ausnahme der Entscherdungen über WideÄprüche
nach Absatz 5 dem Vorsluenden übenragen.
(7) Der Prufungskommissron gehören an:
- ein fach_lich zuständiger Professor der Evangetisch-Theologischen Fakut-

tät als Vorsrtzender.

- zwei Kursieiter. die auf das Graecum vorbereiten, als Fachprüfer und
Schnftführer.

(8) Die Prufungskommission legt die prüfungsaufgaben autgrund der Vor-
schläge des Kurslerters fest.
(9) Die Prüfungskommissron tühn die prüfung durch und ermittelt die prü_
fungsergeonrsse (gS 6 bis B).
(10)_Die Prüfungskommrsston tertigt über den Vertauf und die Ergebnissa
der Prutung Niederschriften an (g 10) und legt diese dem Vorsitzenden des
Prüf ungsausscnusses vor.

Merdung ulotrr,"""unn
ill Die Meidung zur Prufung rst soatestens rwer Wochen vor dem pnl_
run9stermtn scnj.ltflich betm Vorsttzenden des prutungsausscnusses ernzu-reichen. Aus aer Meldung sotl hervorgenen. wre stcn äer 3ewerber auf die
F,rurung vorberettet hat und _ ats Erklärung _ ob und gegebenenfails belwelcher Stette er beretts früher versucht hat. erne grrecirJche Sgrachpru_fung abzuiegen. Der Meldung rst erne aktuell€ rmmatnkuratronsbeschetnr-
gung berzufügen.
(2) Oie Zulassung zur Prutung wrrd vom Vorsttzenden des prüfungsaus-
scnusses durcn Aushang bekanntgegeben.
{3) Zur Prufung kann nur zugelassen werden. wer die in Absatz 1 genann-
ten untertagen vollständig eingere,cht hat.
(4) Zur Prütung kann nicht zugelassen werden. wer di€ Sprachprtlfung in
Griechisch {Graecum) endgütti! nicht bestanden nät.-'- 

-
(5) Zur Prüfung ist der Studentenauswsis mitzubringen.

Schrttütchc lrot"ii unt., Aufsicht
( l ) In der scirrfflichen Arbert unter Aufsicht sind die in g 2 Abs. 1 genann-
ten Prüfungsantorderungsn an eineri griechischen teit-im Umfing von
etwa 195 Wönern gemäB S 2 Abs.2 zu irtülten.

11.0^':j.l?"lf:1t-,?el!ä9t drei Stunden. Die Zeit für die rhemenstsüuns
uno notwendrge 

=rhuterungen 
wtrd nicht erngerecnnet.

{3) Der Faclorufer-korriglen die Arbeit; er beguhchtet und bewenet sieabschlieSend gernäB S 8 Abs. 1.

{4) Jede Araert wrrd von dem zweiten prüfer rn der prütungskommission
durchgesenen. Dieser schjiegt stcn entweder Oer Bewenung an oder fügt
eine etgene 3eunerlung mrt Bewenung an.
(5) Sofern srch die beiden Prüfef nrcht aul erne Bewertung einigen können.
entschelcet :re Prüfungskommrssron uber dis Note.

') Allc In crcser;.!lungscralnung enthaltm6h Flnt(tonsoc;crchnunoon ma6an wn F[ucn in
der woiÖ rCren FCrh COluhrt.

S 9 Rücktritt, Versäumnis, Täuschung und Ordnungsverstog

I 10 Niederschrift

5 11 Wiederhoiung

$ 12 Zeugnis

S 13 Einsicht in die Prüfungsakten

$ 14 lnkrafttreten und Veröffentlichuna
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Zweck dsr Sprschprütung

(1) Für das Studium der Evangetischen Theologie ist Gnechisch von Be-
deutung als Sprache des Neuen Testaments. dtr Septuaginta und einesgro8en Teils der patristischen Literatur sowrs der umwert und der Tradi-
non, rn welchen die Autoren dieser Llteratur gelebt und gedacht haben.
(2) Die Studienabschtu8p(jtung des Fakuttätsexamens, die Magisterprü-
fung und die Promotion sowi€ das Kolloquium am Studiengang 

-Enniefi_
scne Theotogre setzen den Nachwers ausreichender griectriscnär Spän_
kenntntsse (Graecum) voraus.

1L-S_,r:.".?1,"1'] 
_der Evangeiischen Theotogi€ mit dem Ziet einer Theotogi-

scnen srudrenabschtußprufung, clie noch keine Sprachpnlfung in GriL
cnrsch abgelegt haben. können das Graecum an der EvangeiischlTheologi-
schen Fakultät der Ruhr-Untversität Bochum ableoen.

s2
Anfordorungan

{l} Der Kandidat soil in der Lage sein. griechische Originaltexte im sprach_
lichen schwie.gkeitsgrad inhaitrich anipruchsvoilerer-steir€n mit Hirte si-
nes zwetsprachrgen Wönerbuchs in Inhalt, Aufbau und Aussaga zu erfas-
s.en und dieses Verständnts durch ein€ sachlich richtig€ und tretfende
U-bersetzung rns Deutsche nachzuweisen. Hierzu werden-Sicherheit in derfür di€ Texterschtie8ung notwendigen Formenlehre und Syntax und 

-rn
ausreichender Wortschatz vorausgesetzt.
(2) Gegenstand der Prüfung sind jüdisch-heilenastische (Makkabäerbü-
cher. Phiton. Josephus). augerlüdisth-heilenistisch€ (2. B. Epiktet. plui-
arch) und frühchnsilicho Texte (Neues Testament, Apostolisch€ Väter,
aookryphe Evangelien und Apostelakten).
(3) Die Prüfung besteht aus erner schriftlichen Arbeit unter Autsicht (S 6)
und etner mundlicien Prütung (g 7).

53
Prüfungstermlne

ln der Regel wrrd in jedem Semester eine Sprachprtitung in Griechisch(Graecl'm1 6u.lshgeführt. Bei gedarf *eroen iusatitich piütungen ange-
setzt 9ie Prufungstermrne werden vom Dekanat der Fakurtat ver wochen
vor dem Prutungstermln durch Aushang bekanntgegeben
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Münalicle Prülung

(1) iur cle Auigaoenslellung in der munollcl'len PrÜfung jelten cle tru'
tungsantoroerungen gema8 $ 2.

12) Der Kanoidat soll rn der rnundlichen Prulung naclr elner Vorberertungs'

zert von rn der Regel 30 Minuten seibstandlg etnen Text lm Umtang von

etwa 50 wortern ubersetzen. Notwendige Vokabelhrllen und Eiläuterungen

werden zur verfügung gestellt. An dje uberserzung schlieSt stcll ern Pru-

fungsgesgrach an. das cem Nachwers elnes venletten Verstandnrsses und

erfoirdlrtrcnentalls dem Nachwets hlnrelchender Kenntnlsse rn der Elemen-

targrammatlk drenl.

{3)DiemundlichePrüfungdarlke|ne|nha|tlicneWiederho|ungcerschrlftli.
cnen Prüfung sern. Die Dauer der mundlichen PrÜfung beträgt rn der Regel

mindeslens zenn und höchstens 20 Minuten.

(4) Die mÜndliche Prütung tindet vor der Prulungskommtssion statt' Sie

wrrd von dem lewetligen Kurslelter durchgetühn.

{5) Die Aufgaoe etnschlie8lich der notwendigen Texte und Hilfen wrrd dem

Kandidaten schrtftlich vorgelegt. Es ist nichl zulässig, ihm glercnzettrg zwel

oder mehrere voneinander abweichende Aufgaben zu stellen oder rhn zw-
schen menreren Aufgaben wählen zu lassen. Erklärt der Kandidat bei der

AufoaDenstellunq oder rnnerhalb der Vorberertungszelt. da8 er die rhm 9e-
sterite Aufgabe nrcnt bearberten kann. und legt er hierlür übeaeugende'

nicht uon iht" zu uentetende GrÜnde dar. stellt der Pfiler im ainverneh-

men mit dem Vorsitzenden der Prülungskommtssion eine neue Aufgabe

(6) lst der Kandidat nicht imstande' die gestellte Aulgabe zu lösen' kann

der Fachprufer ihm Hilfen geben.

(7) Die Prufungskommission berät über die einzelnen mündlichen Prü'

iungsleistungen- und setzt die Note gemäg S I Abs. 1 fest' Der Fachprufer

hat ein vorschlagsrecht.
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B€wertung der Prüfungslaistungen

und F63t3tetlung der Ge!rmtsrgobnis3o3
(1) Die ernzelne Prüfungsleistung (schriftliche Arbeit unter Autsicht und

mündliche Prufung) wird mit einer der folgenden Noten bewene!:

1 - sehr 9ut
2-gut

3 - betrredigend

- eine hervorragende Leistung:
- eine Leislung, die erheblich über den durch-

schnrttlichen Antorderungen iiegt:

- erne Leistung, die durchschnlttlichen Anforde-
run9en entsprlcnt:

4 - ausrerchend : eine Leistung. die trotz ihrer Mängei noch den
Antoroerungen genugt:

5 - nrclrt ausreichend - elne Lelstung, die wegen erheblicher Mängel den
Anforderungen nicht mehr genugl'

Durch Ernredrrgen oder ErhÖheh der einzeinen Noten um 0 3 konnen zur

ditlerenzienen'3e*ecung Zwtschenwene gebrldet werden: oie Noten 0 7,

,{.3. J.7 und 5.3 srnd dabet ausgeschlossen.

(2) Die Sprachprulung ist bestanden. wenn iede einzelne Prütungsleistung

mindestens mit .ausretchend' (brs 4.0) bewenet wurde. Die Gesamtnote

erner bestandenen SorachprÜfung errechnet stch aus dem Durcnschnitt
(anthmettsches Mittel) der fur die berden elnzelnen PrÜfungslelstungen

lestgesetzten Noten. Sie lautet

bet etnem Durcnscnnrtt brs 1 a : s€nr gut.
bet ernem Durchschnrtt uber 1.4 b's 2.5 - gut.
ber ernem Durchschnrtt Llber 2.5 brs 3.5 : befriedroend.
ber ernein Durcnschnrtt uber 3.5 brs 4.0 : arsre'clieno.
Cie Gesamtnole wrrd nur mtt Cer ersten Dezrmatstelle hinter dem Komma
festgestellt: alle werteren Steilen werden ohne Rundung gestrrchen_
(3) Nach Beendigung der Prufung rst dem Kandidaten das Gesamrergeb-
nis der Prüfung bekanntzugeben. Auf Wunsch können auch die für die beF
den elnzelnen Prülungstetstungen festgestellten Noten mitgetetit werden_
Gegebenenfalls ist der Kandidat aut die Mögtichkeit einer Wederhoiung
(5 1l) hinzuweisen.

5e
Rücktritl Voßäunnl3. Täuschung und Ordnung3yorlto8

(1) Eine Prüfungslerstung g,lt ats mlt .nicht ausreichencl' bewertet. wenn
der Kandidat ohn€ triflige Grunde zu einem festgesetaen Prütungstermin
nicht erscheint, nach Eegrnn der Prüfung von der Prütung zurücktrin oder
die tür die schriftliche Arbeit unter Aufsicht vorgegebene Bearbeitungszeit
überschrettet.
(2) Die lür den Rücktritt oder das Versäumnis gettend gemachten Gründe
mussen dem Prütungsausschu8 unverzüglich schrfilich angezeigt und
glaubhatt gemacht werden. Ber Krankhett des Kandidaten kann die Vortage
ernes arztlichen Attestes verlangt werden. Erkennt der PrüfungsausschuB
die Grunde an. wird dem Kandidaten dies schriftlich mrtget;rlt und ein
neuer Termrn festgesetzt.

{3} Versucht der Kandidat. Cas Ergebnis serner Prüfungsieistung durch
Täuschung. 2.8. Benulzung nicht rugeiassener Hilfsmtttel, zu beeinflus-
s€n. gilt di€ betreflende Prüfungsletstung als mit .nicht ausrerchend' (5,0)
bewenet. ein Kandidat. der den ordnungsgemä8en Abtauf der Prülung
stört. kann von dem jeweiligen Pruler oder Aulsichttührenden in der Regel
nach Abmahnung von der Fonsetzung der Prufungsleistung ausgeschlos-
sen werden: in diesem Fall gtlt die betreffende Prufungsleistung als mlt
.nrcht ausreichend' (5.0) bewertet. Die Gründe tür den Ausschlu8 sind ak-
tenkundig zu machen. Wird der Kandidat von der weiteren Erbnngung eF
ner Prüiungslerstung ausgeschlossen. kann er verlangen, da8 diese Ent-
scherdung von dem Prüfungsausschu8 uberDrüft wrrd. Dies gtit entspre-
chend 5er Feststeilungen ernes Prüfers oder Aufslchdührenden gemäg
Satz 1.

1n?q

141 3elastende Enlscnerdungen ces Prufgng53ussciusses srnd dem Kan-
drdalen unverzuglich schrrJtlrci rnrtzutetlen. Zr i? j, ,roen und i'nll erner
Secntsbenelfsbetehrung zu versenen

I 10
Nlodeßchrift

Uber dae einzelne schrrftliche und mundliche Prüfung ist erne Niederschrift
anzuterlrgen. aus der dre Prulungszert. die gestellte Aufgabe. gegebene
Hilfen. besondere Vorkommnrsse und die Prutungsergeontss€ - bel ntcht
ausrercienden Leistungen mrt Begrundung - zu entnehmen srnd. Die Nie-
derschflften srnd als Gesamtniederschrrft zusammenzutassen.

5 11

\rylederhotung

(1) Die einzelne Prütungsleistung, die gemäB $ 8 Abs. 1 ats ,nich! ausrei-
chend' bewertet wurde oder gemä8 $ I als mtt .ntcht ausretch€nd' bewer-
tet gtlt. kann innerhalb eines iahres. aber frühestens zwer Monat€ nach
dem ersten Versuch einmai wrederholt werden.
(2) Der Prüfungsausschug kann in ernem begrundeten Ausnahmefail auf
Antrag des Kandidaten etn€ zwerte Wiederholung innerhalb eines halben
Jahres, aber frühestens zwei Monate nach dem a,veiten V€rsuch zulassen.
(3) Versäumt der Kandidat. sich innerhalb der ma8geblichen Frist zur Wie-
derholungsprÜfung zu meiden. verliert er den Prüfungsanspruch, es sei
denn, er weist nach. da8 er das Versaumnls dieser Frist ntcht zu vertreten
hat' 

|i 12
Zeugnir

(1) Über die bestandene Sprachprülung in Griechisch (Graecum) wird von
der Evangelisch-Theologlschen Fakultät der Ruhr-Universrtät Bochum un-
verzügiich, mögiichst innerhaib von vier Wochen nach dem Erbringen der
letzten Prütungsleistung, ein Zeugnis ausgestellt. Das Zeugnis ist vom Vor-
sitzenden des Prütungsausschusses zu unterzerchnen. Als Oatum des
Zeugnrsses ist der Tag anzugeben, an dem die letzte Prüfungsleistung ar-
bracht worden ist.
(2) Das Zeugnis erhält au8erdem folgende Angaben:

1. Name. Vorname, Geburtstag und Gebunson des Kandidaten,

2. die Feststellung. da8 der Kandidat sich der Sprachprütung in Griechisch
nach der Ordnung für die Sprachprülung in Griechisch (Graecum) an
der Evangelisch-Theoiogrscnen Fakultät der Ruhr-Universität Eochum
unterzogen hat.

3. die Feststeilung. da8 der Kandidat autgrunct seiner Leistungen in d€r
schrrftlichen Arbert unter Autsrcht und der mündlichen Prutung die
Sprachprüfung tn Griecntscn mtt der Gesamtnote . . . bestanden hat.

{3} lst die Sprachprütung ntcnt Desrancjen oder gilt sie als nicht bestan-
den. erterlt der Vorsttzende des Prütungsausschusses dem Kandidaten
hreruber einen schriftlichen Bescherd. der auch darüber Auskunft grbt, ob
und gegebenenfalls in welchem Umtang und innerhalb weicher Frist die
Pnifung oder erne einzelne Prutungsierstung wiederholt werden kann.

(4) Der Bescheid über die nrcht bestandene Sprachprüfung ist mit einer
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.

513
Einircht in dio Prütungsaklan

{1} Nacn Abschluß des Prutungsverlahrens lFeststellung des Gesamter-
gebnrsses) wrrd dem (anordaten aut Antrag Einsrcht rn setne schrttlicne
Arbert. dre daraut bezogenen Gutachten der Pruler und rn die Gesamtnre-
derscnrrtt der Sprachprutung gewahrt.
(2) Der Antrag auf Einsichtnahme rst binnen einem Monat nach Aushändi-
gung des Zeugnrsses oder der Bescheanigung gemäB S 12 beam Vorsrtzen-
den des Prütungsausschusses zu stellen. 9er Vorsrtzende oes Prütungs-
ausschusses bestimmt On und Zelt der Einsrchtnahme.

s11
Inlrrfttreten und Voröftontllchung

oiese Prütungsordnung tritt mrt Wirkung vom 1. Oktober 1987 in Kraft. Sie
wird im Gemeinsamen Amtsblatt des Kultusmrnisteriums und des Minists-
riums für Wissenschäft und Forschung des Landes Nordrhein-Wesdelen
veröffentlicht und in den Amtlichen Eekanntmachunoen cler Ruhr-Universi-
tät Bochum abgedruckt.

Ausgetenigt aufgrund ctes Beschlusses des Fakultätsrates dar Evange-
lisch-Theologischen Fakuitet vom 28. 1. 1987 uncl des Beschlusses d€s S€-
nats der Ruhr-Universität Bochum vom 7.5. 1987 sowie der Genehmigung
des Ministers für Wissenschatt und Forschung des Landes Nordrh€in-
Westtalen vom 16. 9. 1987 - ll B 3-€142.

Eochum, den 5. Oktober 1987

Der Rektor
der Ruhr-Universität Eochum

Prof. Dr. Dr. h-c. K. lpsen


